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Stuttgart, 25. März 2010 
 
Landesbank Baden-Württemberg erwartet eine Verlustpartizipation ihrer 
Genussscheine und stillen Einlagen in Höhe von ca. 11,3 Prozent 
 
Der Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg hat am 25. März 2010 den 
HGB-Jahresabschluss 2009 der Landesbank Baden-Württemberg aufgestellt. 
 
Aufgrund des negativen HGB-Jahresergebnisses werden die von der LBBW und 
den in ihr aufgegangenen Vorgängerinstituten ausgegebenen Genussscheine 
und stillen Einlagen nicht bedient. Darüber hinaus werden diese 
Kapitalinstrumente am Jahresfehlbetrag bzw. Bilanzverlust partizipieren. 
Diese Verlustpartizipation führt zu einer Reduzierung der 
Rückzahlungsansprüche aus den Genussscheinen und stillen Einlagen um 
ca. 11,3 Prozent.  
 


